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Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Bezirksvertretung Bottrop-Mitte 11.12.2019 Kenntnisnahme 

 
Betreff 

Ausbau der Straße Am Lamperfeld von der Hans-Böckler-Straße bis zur 
Kirchhellener Straße 
 
Beschlussvorschlag 

Die Ausführungen der Verwaltung zum Sachstand für den Ausbau der Straße Am 
Lamperfeld werden zur Kenntnis genommen. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Haushalt im Jahr:  
Produkt und Sachkonto:  
Art der Ausgabe:  
Bedarf:  
Haushaltsansatz:  
zusätzliche Einnahmen:  
einmalige Belastung:  
jährliche Folgekosten:    
 
Begründung:   
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Problembeschreibung / Begründung  

Sachstand Straße Am Lamperfeld: 
Die Straße Am Lamperfeld ist in der Mitte des letzten Jahrhunderts letztmalig 
ausgebaut worden. Sie befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Straße ist 
aufgeteilt in Fahrbahn und Gehwege. Bäume und Parkstreifen sind nur einzeln und 
ungeregelt vorhanden. Der Radfahrer muss auf der Fahrbahn fahren, weil weder ein 
Radweg noch ein Angebotsstreifen für Radfahrer vorhanden ist. Der Kreuzungsbereich 
Am Lamperfeld/Kirchhellener Straße wird über eine Verkehrszeichenanlage geregelt. 
 
Auf der nördlichen Seite der Straße sind die alten Zechenhäuser vor geraumer 
Zeitabgerissen worden. Dort entsteht eine große Randbebauung entlang der Straße. 
Das erste Gebäude im Kreuzungsbereich ist nahezu fertig gestellt. 
 
Das Bebauungsplanverfahren wird zurzeit vom Stadtplanungsamt bearbeitet. Als 
nächstes steht die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an. Spätestens zur 
öffentlichen Auslegung wird eine Verkehrszählung benötigt, um die 
Straßenverkehrsfläche einschließlich Abbiegespuren festsetzen zu können. Dies kann 
zu zeitlichen Verzögerungen führen, weil aufgrund der Bautätigkeit im 
Kreuzungsbereich zurzeit nicht gezählt werden kann. 
 
Sollte es auf einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich hinauslaufen, müsste außerdem 
das Plangebiet erweitert werden, insbesondere, wenn private Grundstücksflächen 
betroffen sind.  
 
Im Haushalt 2020/2021 sind Mittel für die Straße Am Lamperfeld für das Jahr 2021 
eingestellt worden. Um das Ziel, die Straße in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu bauen, 
erreichen zu können, wäre ein beschlossenes Straßenausbauprogramm im Frühjahr 
2021 erforderlich. 
 
Sachstand Knotenpunkt Am Lamperfeld/Kirchhellener Straße: 
Die Bezirksvertretung Bottrop-Mitte hat die Verwaltung beauftragt zu untersuchen, ob 
der Knotenpunkt Am Lamperfeld/Kirchhellener Straße in einen Kreisverkehr umgebaut 
werden kann. 
 
Die für die planerische Untersuchung notwendige Vermessung (Bestandsplan) ist beim 
städtischen Vermessungsamt im Oktober 2019 in Auftrag gegeben worden. Die 
Bestandsplanerstellung wird voraussichtlich bis Anfang 2020 abgeschlossen sein. 
Danach kann eine exakte Planung des Knotenpunktes erfolgen. 
 
Der Fachbereich Tiefbau hat trotz der fehlenden Vermessungsdaten einen Vorentwurf 
erstellt. Dieser kann durchaus noch fehlerhaft sein, weil er – wie oben genannt – auf 
alten Daten und Unterlagen beruht. 
 
Deshalb wird von Seiten der Verwaltung hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass  
 
- die ausreichende Dimensionierung für Busse und LKW,  
- die schwierige Rad-/Fußwegeführung durch die asymmetrische Anordnung, 
- die Inanspruchnahme privater Grundstücksteile, 
- der Wegfall vorhandener Stellplätze und, 
- die Ausweitung des Plangebietes für den Bebauungsplan  
 
erst nach Eingang der Vermessungsdaten festgestellt werden kann und somit im 
weiteren Planungsverlauf noch einmal eingehend überprüft werden muss.  
 
Außerdem wird darauf verwiesen, dass eine regelkonforme, technisch mögliche 
Lösung eines Kreisverkehrs zwangsläufig nicht immer sinnvoll sein muss.  
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Der Vorentwurf wird in der Sitzung vorgestellt und erläutert. 
 
 
 
 
 
 
 
Tischler 
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